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3. von mindestens zwei Militärpersonen gemein
schaftlich begangen wird.

(2) Der Versuch ist strafbar. (3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

(3) Stellt sich der Täter innerhalb eines Monats 
und ist er bereit, der Verpflichtung zum Wehrdienst 
nachzukommen, so kann auf Strafarrest nicht unter 
drei Wochen erkannt werden.

(4) Wer die Tat im Verteidigungszustand begeht, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren be
straft.
s. auch § 283 (am Ende)

§256

Wehrdienstentziehung und Wehrdienstverweigerung

§17

Selbstverstümmelung

(1) Wer sich oder einen anderen Soldaten mit des
sen Einwilligung durch Verstümmelung oder auf an
dere Weise zum Wehrdienst untauglich macht oder 
machen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Mo
naten bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Führt der Täter die Untauglichkeit nur zeit
weise oder teilweise herbei, so ist die Strafe Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren oder Strafarrest.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(2) Ebenso wird bestraft, wer mit dem Ziel, seine 
Dienstfähigkeit zu beeinträchtigen, sich Verletzungen 
oder andere Gesundheitsschäden beibringt oder durch 
andere Personen beibringen läßt oder wer eine Dienst
unfähigkeit vortäuscht.

§ 18
Dienstentziehung durch Täuschung

(1) Wer sich oder einen anderen Soldaten durch 
arglistige, auf Täuschung berechnete Machenschaften 
dem Wehrdienst dauernd oder zeitweise, ganz oder 
teilweise entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Strafarrest bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(1) Wer sich dem Wehrdienst durch Täuschung ent
zieht . . .

. . . oder sich weigert, den Wehrdienst zu leisten, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung oder mit Strafarrest be
straft.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Wer die Tat im Verteidigungszustand begeht, 

wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr be
straft.
s. auch § 283 (am Ende)


